
des Hauptverfahrens (§ 192 StPO), endgültiger Ein
stellung des Verfahrens (§§ 189 Abs. 2, 248 und 249 
StPO), Absehen von Maßnahmen der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit (§243 StPO) und Frei
spruch (§ 24^ StPO). Wurde der Angeklagte zu einer 
Strafe mit Freiheitsentzug verurteilt, hat das Gericht 
die Aufhebung der Sicherheitsleistung erst nach 
Aufnahme des Verurteilten in einer Strafvollzugsan
stalt zu beschließen. Die Sicherheitsleistung ist fer
ner aufzuheben, wenn nach Hinterlegung der Ver
mögenswerte Haftbefehl erlassen und vollstreckt 
wurde, ohne daß der Beschuldigte oder Angeklagte 
sich dem Strafverfahren entzogen hat. 
ln der Entscheidung ist festzulegen, an wen die Her
ausgabe zu erfolgen hat.
Die hinterlegten Vermögenswerte dürfen nicht her
ausgegeben werden, soweit sie durch Arrestbefehl 
gesichert oder durch eine entsprechende Erklärung 
des Beschuldigten oder Angeklagten zur Erfüllung 
gerichtlich auferlegter Verbindlichkeiten abgetreten 
wurden. Übersteigt der Wert des hinterlegten Ver
mögens die zu begleichende Gesamtforderung, darf 
nur der Mehrbetrag herausgegeben werden.
8. Leistet der Beschuldigte oder Angeklagte einer 
ordnungsgemäßen Ladung des Untersuchungsor
gans, des Staatsanwalts oder des Gerichts unbegrün
det nicht Folge oder entzieht sich der Verurteilte 
dem Vollzug einer gegen ihn ausgesprochenen Strafe 
mit Freiheitsentzug, hat das zuständige Gericht 
(§134 StPO) zu beschließen, daß die hinterlegten 
Vermögenswerte in das Eigentum des Staates über
gehen (§136 Abs. 3 StPO).
9. Erscheint die Befolgung der für die Zustellung 
der Ladung außerhalb der DDR bestehenden Vor
schriften unausführbar oder voraussichtlich erfolg
los, ist der Beschuldigte oder Angeklagte durch das 
die Sicherheitsleistung anordnende Organ darauf 
hinzuweisen, daß er einen in der DDR zugelassenen 
Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung beauftragen 
und zugleich als seinen Zustellungsbevollmächtigten 
benennen kann. Benennt der Beschuldigte oder An
geklagte einen gewählten oder einen ihm bestellten 
Verteidiger als seinen Zustellungsbevollmächtigten, 
sind die für ihn bestimmten Zustellungen an den 
Verteidiger vorzunehmen. Ist die öffentliche Ladung 
des Beschuldigten oder Angeklagten gern. § 185 
StPO erforderlich, ist ihm, sofern sein Aufenthalts
ort bekannt ist, analog § 265 StPO darüber hinaus die 
Ladung unter Angabe der ihm zur Last gelegten 
Straftat formlos mitzuteilen. Es können auch weitere 
geeignete Maßnahmen getroffen werden, um ihm 
die Ladung zur Kenntnis zu bringen.
10. Sind die hinterlegten Vermögenswerte durch 
rechtskräftigen Beschluß des Gerichts (§ 136 Abs. 3 
StPO) in das Eigentum des Staates übergegangen, 
sind auf ein Verwahrkonto hinterlegtes Bargeld, Ge
genwerte oder Erlöse anderer hinterlegter Vermö
genswerte auf das Einnahmekonto des Rechtspflege-
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organs zu überweisen, das die Sicherheitsleistung an
geordnet hat (§ 136 Abs. 2 StPO).
Andere hinterlegte Vermögenswerte als Bargeld 
sind durch dieses Rechtspflegeorgan vorher wie folgt 
verwerten zu lassen:
- Schmucksachen und Edelmetalle

durch Übersendung an die Tresorverwaltung 
beim Ministerium der Finanzen;

- Valuta und sonstige Wertpapiere
durch Einlieferung bei der Industrie- und Han
delsbank;

- Kraftfahrzeuge
durch Abgabe an das Staatliche Kontor für Ma
schinen- und Materialreserven;

- sonstige Vermögensgegenstände
durch Versteigerung durch den Gerichtsvollzie
her.“

(Nunmehr sind sonstige Vermögensgegenstände zu 
verkaufen. Die Bestimmungen über den gerichtli
chen Verkauf von Pfandsachen [§§ 122, 123 ZPO] 
sind entsprechend anzuwenden.)

§ 137
Zuständigkeit und Beschwerde
(1) Entscheidungen über die besondere Aufsicht 
Erziehungsberechtigter und die Sicherheitsleistung 
werden im Ermittlungsverfahren durch den Staats
anwalt und nach Einreichung der Anklageschrift 
durch das Gericht getroffen.
(2) Der Beschuldigte oder der Angeklagte kann ge
gen die gemäß §§ 135 und 136 angeordneten Maß
nahmen bei Gericht Beschwerde einlegen. Er ist dar
über zu belehren. Die Belehrung ist aktenkundig zu 
machen. Wurden die Maßnahmen durch den Staats
anwalt angeordnet, ist die Beschwerde beim überge
ordneten Staatsanwalt einzulegen.

§ 138 
Fahndung
(1) Liegt ein Haftbefehl oder liegen die Vorausset
zungen eines Haftbefehls vor und ist der Beschuldig
te oder der Angeklagte flüchtig, kann er durch den 
Staatsanwalt zur Fahndung ausgeschrieben werden. 
Das gleiche Recht hat das Untersuchungsorgan, so
weit Gefahr im Verzüge vorliegt.
(2) Der Staatsanwalt und das Untersuchungsorgan 
sind berechtigt, Beschuldigte oder Angeklagte, bei 
denen die Voraussetzungen eines Haftbefehls nicht 
gegeben sind, sowie Zeugen und Verdächtige zur 
Aufenthaltsermittlung auszuschreiben.

§ 139 
Steckbrief
(1) Auf Grund eines Haftbefehls kann der Staatsan
walt einen Steckbrief erlassen, wenn der Beschuldig
te oder der Angeklagte flüchtig ist oder sich verbor
gen hält.
(2) Ohne Haftbefehl ist eine steckbriefliche Verfol-
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